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Dispens

Eine Dispens war die "Befreiung von der verpflichtenden Kraft eines rein

kirchlichen Rechtssatzes in einem besonderen Fall" (Klaus Mörsdorf)

(can. 80 CIC/1917). Sie ist als Ausnahme vom geltenden Recht zu

werten, auf die kein Rechtsanspruch bestand. Die Dispens wurde

nur beim Vorliegen eines gerechten und vernünftigen Grundes erteilt

(can. 84 CIC/1917). Die Träger der Dispensgewalt (vgl. cann. 81-83

CIC/1917) waren der Papst, der die Befugnis besaß von allen kirchlichen

Rechtssätzen zu befreien, die Oberhirten, die aus eigenem Recht von

dem ihrer Herrschaft unterstellten Partikularrecht befreien, die Pfarrer,

die von Fastengeboten (can. 1245 § 1 CIC/1917) oder von bestimmten

Ehehindernissen (vgl. cann. 1044-1046 CIC/1917) dispensieren konnten

und die Beichtväter, die in foro interno die Vollmacht besaßen, von

Irregularitäten (can. 990 § 2 CIC/1917) oder bestimmten Ehehindernissen

(vgl. cann. 1044-1045 CIC/1917) zu befreien. In der Praxis war die

Dispens besonders im Eherecht von Bedeutung, um beispielsweise

vom Hindernis der Bekenntnis- bzw. Religionsverschiedenheit oder

der entfernteren Blutsverwandtschaft zu befreien. Häufig trat der Fall

auf, dass die Dispens für einen Priesteramtskandidaten eingeholt

werden musste, der zum Priester geweiht werden sollte, aber die dafür

notwendige Altersgrenze noch nicht erreicht hat. Von der Dispens

sind Rechtsgebräuche wie Epikie, Privileg, Erlaubnis, Tolerierung oder

Dissimulation zu unterscheiden.
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